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Veränderungen des EU-Rechts in
Form von Richtlinien mit verschärf-
ten Luftqualitäts- und Emissions-
standards, aber auch der stetig fort-
schreitende Stand der Technik ha-
ben zu einer Reihe neuer gesetz-
licher Vorschriften des Bundes für
den Bereich der Luftreinhaltung ge-
führt. Darunter auch die neue TA
Luft 2002, die am 1. Oktober 2002
in Kraft treten soll. Am 18. und 19.
Juni stellten Referenten von BMU
und UBA auf einer Tagung des VDI
Wissensforums in Bonn die neuen
Luftreinhaltevorschriften vor.

Von 1980 bis 1992 wurden durch den Rat
der Europäischen Gemeinschaften vier
Richtlinien zur Luftqualität erlassen
(Schwefeldioxid und Schwebstaub [1], Blei-
gehalt der Luft [2], Stickstoffdioxid [3],
Ozon [4]). Diese Richtlinien wurden mit der
22. BImSchV in nationales Recht umge-
setzt. Da die Anforderungen dieser Richt-
linien nach neueren Gesichtspunkten nicht
ausreichen, hat die EU mit ihrem 5. Ak-
tionsprogramm eine Weiterentwicklung
dieser Richtlinien beschlossen. Der erste
Schritt hierzu war die Luftqualitätsrahmen-
richtlinie des Rates vom 27. September
1996 [5].

Die Rahmenrichtlinie legt die Bedin-
gungen für eine dauerhafte Verbesserung
der Luftqualität in der Gemeinschaft fest.
Ihr Ziel ist der Schutz der menschlichen
Gesundheit und der Umwelt vor schäd-
lichen Auswirkungen bestimmter Luft-
schadstoffe durch Vorbeugen, Verringern
und Vermeiden. Instrumente der Rahmen-
richtlinie zum Erreichen dieser Ziele sind
Vorschriften zur Festlegung bestimmter
Luftqualitätswerte, zur Beurteilung, Erhal-
tung und Verbesserung der Luftqualität so-
wie zur Information der Öffentlichkeit.

Darüber hinaus enthält die Rahmenricht-
linie den Auftrag zur Weiterentwicklung der
bestehenden Richtlinien für die oben

genannten Stoffe. Darüber hinaus sollen
neue Richtlinien (sog. Tochterrichtlinien)
erarbeitet werden für die Schadstoffe Ben-
zol, Kohlenmonoxid, Polyzyklische Aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PAK), Cad-
mium, Arsen, Nickel und Quecksilber. In
diesen Tochterrichtlinien sind schadstoff-
spezifische Regelungen z. B. über Grenz-
werte und Messverfahren enthalten. Bisher
sind drei dieser Tochterrichtlinien erlassen
worden, mit der die Schadstoffe der vier ur-
sprünglichen Richtlinien und von den
weiteren Stoffen Benzol und Kohlenmo-
noxid abgedeckt werden:
� Richtlinie 1999/30/EG vom 22. April 1999
über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stick-
stoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel
und Blei in der Luft [6];
� Richtlinie 2000/69/EG vom 16. November
2000 über Grenzwerte für Benzol und
Kohlenmonoxid in der Luft [7];
� Richtlinie 2002/3(EG vom 9. März 2002
über den Ozongehalt in der Luft [8].

Für die Umsetzung der „Tochterricht-
linien“ in nationales Recht sind Fristen ge-
setzt, und zwar 19. 7. 2001 für 1999/30/EG,
der 13. 12. 2002 für 2000/69/EG und der
9. 9. 2003 für 2002/3/EG. Die alten, unter
[1] bis [4] genannten Richtlinien werden
nach und nach durch die neuen Richtlinien
ersetzt. An den weiteren Tochterrichtlinien
wird innerhalb der EU-Kommission ge-
arbeitet, es gibt aber noch keinen Termin
für deren Fertigstellung.

Die neuen Richtlinien bedeuten jeweils
eine Verschärfung geltender Grenzwerte
gegenüber den Richtlinien aus den 80er
Jahren; für Benzol und Kohlenmonoxid
werden erstmals Grenzwerte eingeführt.
Damit den Mitgliedstaaten genügend Zeit
für Maßnahmen zur Einhaltung der neuen
Grenzwerte bleibt, treten die wichtigsten
Werte erst 2005 und teilweise sogar erst im
Jahr 2010 in Kraft; bis dahin gelten die
Grenzwerte der früheren Richtlinien.

Weitere Richtlinien der EU, die Auswir-
kungen auf nationales Recht und damit auf
die Luftreinhaltepolitik der Bundesregie-
rung haben, sind
� die IVU-Richtlinie (Richtlinie 96/61/EG
vom 24. 9. 1996 über die integrierte Vermei-
dung und Verminderung von Umweltver-
schmutzung) [9];
� die Richtlinie über die Verbrennung von
Abfällen (Richtlinie 2000/76/EG) vom
4. 12. 2000 [10];
� die Richtlinie 2001/80/EG zur Begrenzung
von Schadstoffemissionen von Groß-
feuerungsanlagen in die Luft [11]

� die NEC-Richtlinie (Richtlinie
2001/81/EG über nationale Emissions-
höchstmengen für bestimmte Luftschad-
stoffe vom 23. Oktober 2001), die bis zum
27. 11. 2002 in nationales Recht umgesetzt
sein muss. Diese Richtlinie verpflichtet die
Mitgliedstaaten zu einer Reduzierung ihrer
jeweiligen Schadstoffemissionen, die zur
Versauerung, Eutrophierung oder Sommer-
smog führen, in der Weise, dass die für das
Jahr 2010 vorgegebenen Obergrenzen der
nationalen Gesamtemissionen nicht mehr
überschritten werden. Mit den maßgeben-
den Ozonvorläufersubstanzen NOx und
VOC dient sie zusammen mit der neuen
EU-Ozonrichtlinie dem Kampf gegen den
Sommersmog. Deutschland ist verpflichtet,
bei diesen beiden Schadstoffen bis zum
Jahr 2010 eine 65-prozentige Reduzierung
gegenüber 1990 zu erreichen. Die beiden
weiteren Schadstoffe, für die mengen-
mäßige Obergrenzen festgelegt wurden,
sind Schwefeldioxid (SO2) und Ammoniak
(NH3); letzteres ist vor allem ein Problem
der Landwirtschaft.

Zur Umsetzung der EU-Vorgaben sind
besonders in der jetzt zu Ende gehenden
14. Legislaturperiode zahlreiche Rechtset-
zungen erfolgt oder eingeleitet worden:
� Das Gesetz zur Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und
weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz
(„Artikelgesetz“) [13];
� Das 7. Gesetz zur Änderung des
BImSchG, das am 12. 12. 2001 vom Bundes-
kabinett beschlossen worden ist [14];
� Die Novelle der 21. BImSchV, die die Gas-
rückführung an Tankstellen weiter verbes-
sern soll und die am 18. 5. 2002 in Kraft ge-
treten ist [15];
� Die 22. BImSchV (Verordnung über Im-
missionswerte), vom Bundeskabinett be-
schlossen am 12. 12. 2001 [16];
� Die 31. BImSchV (Lösemittelverord-
nung), mit der hauptsächlich europäische
Vorgaben zur Begrenzung von VOC-Emis-
sionen aus bestimmten Anlagen in deut-
sches Recht umgesetzt werden [17];
� Das Sofortprogramm der Bundesregie-
rung zur Verminderung der Ozonbelastung
vom 17. Mai 2000;
� Der Entwurf der Verordnung zur Ände-
rung der Siebzehnten, der Neunten, der
Vierten und der Ersten Verordnung zur
Durchführung des BImSchG [18]. Diese
Verordnung wird die Vorgaben der euro-
päischen Verbrennungsrichtlinie vom
4. 12. 2000 umsetzen und dabei die emis-
sionsmindernden Anforderungen an Abfälle
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verbrennende oder mitverbrennende An-
lagen angleichen. Auch im Bereich der
Großfeuerungsanlagen erfordern EU-recht-
liche Vorgaben die Anpassung des deut-
schen Rechts. Dazu hat das Bundesumwelt-
ministerium ein Arbeitspapier erstellt, das
in der zweiten Jahreshälfte erstmals öffent-
lich erörtert werden soll. Hinweise für den
angestrebten Standard der neuen 13.
BImSchV enthält der Referentenentwurf
zur Novellierung der 17. BImSchV in der
Fassung vom 7. Juni 2002.
� Die novellierte TA Luft vom 26. Juni 2002
[19].

TA Luft 2002
Nach ersten Entwürfen im März 2000 und
Dezember 2000, Anhörungen der betei-
ligten Kreise und einem nicht abgestimm-
ten Referentenentwurf im Juni 2001 ist am
11. September 2001 ein überarbeiteter Ent-
wurf der neuen TA Luft den Bundesressorts
zugeleitet und nach Abstimmung innerhalb
der Bundesregierung in geänderter Fassung
am 12. Dezember 2001 vom Bundeskabinett
beschlossen worden. Den zahlreichen
Änderungsvorschlägen des Bundesrates hat
das Bundeskabinett schließlich am 26. Juni
2002 zugestimmt, sodass die TA Luft 2002
nach der Bekanntgabe im Gemeinsamen
Ministerialblatt voraussichtlich am 1. Okto-
ber dieses Jahres in Kraft treten kann.

Über die EU-Luftqualitäts-Rahmenricht-
linie und deren Tochterrichtlinien werden
EG-weit neue Immissionswerte zum Schutz
der menschlichen Gesundheit und der Um-
welt eingeführt, die deutlich anspruchs-
voller sind als die derzeit in Deutschland
gültigen Werte für diese Stoffe. Diese Richt-
linien werden insbesondere durch die
Novellierung der 22. BImSchV in nationales
Recht umgesetzt. Diese Verordnung über
Immissionswerte regelt jedoch nicht näher
die Fragen der Anlagengenehmigung nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unter
dem Aspekt der Luftreinhaltung. Dies ist
der Verwaltungsvorschrift TA Luft vor-
behalten. Die bisher geltende TA Luft in
der Fassung von 1986 enthält noch die
gegenüber dem EU-Recht weniger stren-
gen Werte, die bereits vor dem Jahre 1983
abgeleitet worden sind. Aus diesem Grund
und auch wegen des fortgeschrittenen
Standes der Technik war diese Verwal-
tungsvorschrift zu novellieren.

Berücksichtigung des
integrierten Ansatzes
Die IVU-Richtlinie zwingt zu einer integra-
tiven, insbesondere medienübergreifenden
Betrachtung bei der Festlegung von An-
forderungen im Genehmigungsverfahren.
Obwohl die alte TA Luft von 1986 bereits
integrative Elemente enthält, müssen diese
nach dem integrativen Ansatz der IVU-
Richtlinie ausgebaut werden. Die Ermächti-
gung dazu ist durch das Artikelgesetz vom
27. 7. 2001 [13] in § 48 BImSchG geschaffen
worden: „Bei der Festlegung der Anforde-
rungen sind insbesondere mögliche Ver-
lagerungen von nachteiligen Auswirkungen
von einem Schutzgut auf ein anderes zu be-
rücksichtigen; ...“

Ergänzend dazu sind die Vorgaben
des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom
17. 3. 1998 [20] in Bezug auf die immissions-
schutzrechtlichen Vorsorgepflichten zu be-
achten.

Immissionswerte bei der
Anlagenzulassung
Auf die Anwendung von Immissionswerten
ging auf der VDI-Tagung Dr. Norbert Salo-

mon (BMU) ein und untersuchte, wo diese
Anwendung ihren gesetzlichen Hinter-
grund findet. Herangezogen wurden hierzu
§ 6 BImSchG (Genehmigungsvorausset-
zungen) und § 5, Abs. 1, Nr.1 BImSchG
(Betreiberpflichten). Zudem beschreibt die
TA Luft ein Verfahren zur Prüfung der Fra-
ge, ob der Immissionswert nach der Errich-
tung einer Anlage im Betrieb zum Schutz
der Nachbarn eingehalten wird.

Die Anwendung von Immissionswerten
bei der Anlagenzulassung ist nach Salomon
auch kein deutscher Sonderweg, da die
Artikel 10 und 3 b IVU-Richtlinie entspre-
chend zu interpretieren sind. Außerdem
gelten die Rahmenrichtlinie Luftqualität
und ihre Tochterrichtlinien parallel zur TA
Luft (Einhaltung der Immissionswerte, Er-
haltung der Luftqualität bei Immissions-
werten, die unter den geforderten Werten
liegen).

Die in der neuen TA Luft festgelegten
Immissionswerte stellen eine Verschärfung
gegenüber der alten TA Luft dar. Die Grün-
de hierfür liegen nicht nur in der Absen-
kung der Immissionswerte, sondern in der
geänderten Beurteilung (punktbezogene
gegenüber flächenbezogener Betrachtung)
und dem geänderten Ausbreitungsmodell.
Die Kombinationswirkung der Einflüsse
punktbezogener Betrachtung und des neu-
en Ausbreitungsmodells (AUSTAL 2000,
siehe Kasten auf S. 51) sind in dieser Zeit-
schrift ausführlich behandelt worden [21].

Genehmigungsmöglichkeiten bei Über-
schreitung eines Immissionswertes sind je-
doch weiterhin gegeben:
� Der Immissionsbeitrag der Anlage darf die
irrelevante Zusatzbelastung von 3% nicht
überschreiten.
� Kompensationsmaßnahmen (Sanierungs-
maßnahmen) an bestehenden Anlagen des
Antragstellers oder Dritter zur Einhaltung
des Immissionswertes sind möglich.
� Die Einhaltung des Immissionswertes
muss durch Maßnahmen des Luftreinhalte-
plans nach einer Übergangszeit zu erwarten
sein.
� Bei Gesundheitsschutzwerten muss
durch den Luftreinhalteplan, Anlagenstill-
legung, Änderungen an Quellen oder sons-
tige Erkenntnisse die Einhaltung des Im-
missionswertes bis zu den in den EG Richt-
linien festgelegten Zeitpunkten gesichert
erscheinen.
� Sonderfallprüfungen sind außer bei Ge-
sundheitsschutzwerten möglich.

Emissionsbegrenzungen
Emissionsbegrenzungen werden als
Massenkonzentrationen und Massenströme
festgeschrieben. Bei Kleinanlagen sind un-
ter Berücksichtigung des Aufwandes vor-
rangig Massenströme festgelegt; Kleinanla-

gen werden einheitlich bei einen Volumen-
strom kleiner gleich 5000 m3/h angesetzt.
Abweichungen ergeben sich bei größeren
Volumenströmen für Gesamtstaub und Ge-
samt-C (V ≤ 10000 m3/h) sowie bei klei-
neren Volumenströmen für krebserregende
Stoffe, Dioxine und Furane (V ≤ 2500 –
3000 m3/h).

„Bagatellmassenströme“ bezogen sich in
der TA Luft 1986 auf den Roh-
gasmassenstrom. Nach einem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 02. 12.
1999 werden die emissionsbegrenzenden
Anforderungen nunmehr auf den Rein-
gasmassenstrom bezogen hergeleitet. Das
bedeutet in der neuen TA Luft zum Teil
deutliche Absenkungen der emissionsbe-
grenzenden Massenströme, wie Professor
Dr.- Ing. Michael Lange (UBA Berlin) in
seinem Vortrag ausführte. Die Festlegung
der Emissionsbegrenzungen wurde unter
Berücksichtigung der europäischen Ent-
wicklungen in Nr. 2.6 TA Luft vereinfacht.
Die Definition der Emissionsbegrenzung als
Tagesmittel wurde beibehalten. Das 97-
Perzentil für den 1,2-fachen Grenzwert
wurde gestrichen.

Anmerkung der Autoren: Die Ausfüh-
rungen von Dr. Lange in den Tagungsunter-
lagen [22] über die allgemeinen Anforde-
rungen zur Emissionsbegrenzung für die
verschiedenen Stoffgruppen sind so über-
sichtlich und verständlich dargestellt, dass
wir bei einigen Abschnitten Passagen da-
raus weitgehend übernommen haben.

Gesamtstaub einschließlich Feinstaub
(Nr. 5.2.1)
In der 1. Tochterrichtlinie der EG Luftquali-
tätsrahmenrichtlinie sind niedrige Immis-
sionsgrenzwerte (Luftqualitätsziele) für
Feinstaub (PM 10) festgelegt, die in ver-
schiedenen Teilen Deutschlands noch nicht
eingehalten werden. Daher sind an allen
relevanten Quellen Maßnahmen zur
Staubemissionsminderung zu treffen. Tech-
nisch ist die Einhaltung eines Gesamtstaub-
Wertes von 20 mg/m3 heute kein Problem
mehr. Kleineren Anlagen wird aus Gründen
der Verhältnismäßigkeit ein höherer Emis-
sionswert von 0,15 g/m3 zugestanden. Um
den Überwachungsaufwand gering zu hal-
ten, wird der PM-10-Anteil an der Gesamt-
staub-Emission nicht gesondert betrachtet.

Die deutliche Absenkung der Emissions-
begrenzungen gegenüber der alten TA Luft
ergibt sich aus Tabelle 1.

Staubförmige anorganische Stoffe
(Nr. 5.2.2)
Die Emissionen von Schwermetallen und
Metalloiden sind aufgrund von deren Per-
sistenz und Anreicherung in der Umwelt so
gering wie möglich zu halten. Die Stoffe
sind nach wirkungs- und abscheidetechni-
schen Gesichtspunkten in drei Klassen ein-
geteilt. Im Vergleich zur TA Luft 86 wurden
Arsen und Cadmium den krebserzeu-
genden Stoffen zugeordnet, Blei aufgrund
des besonderen gesundheitsgefährdenden
Potenzials nach Klasse II umgestuft sowie
Palladium, Platin und Rhodium wegen feh-
lender Emissionsrelevanz bei Anlagen aus
der Liste gestrichen. Die Emissionsbegren-
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zungen gelten für die Summe der festen,
flüssigen und gasförmigen Emissionen.

Die deutliche Absenkung der Emissions-
begrenzungen gegenüber der alten TA Luft
ergibt sich aus Tabelle 1.

Diffuse Emissionen staubförmiger Stoffe
(Nr. 5.2.3)
Aufgrund der niedrigen Quellhöhe tragen
die Quellen diffuser Staubemissionen in der
Anlagenumgebung überproportional zur
Staubbelastung bei. In der neuen TA Luft
sind die Anforderungen der TA Luft 86 dem
fortgeschrittenen Stand der Technik ange-
passt worden.

Berücksichtigt wurden die Empfeh-
lungen der Richtlinie VDI 3790 Blatt 1 vom
Mai 1999.

Gasförmige anorganische Stoffe (Nr. 5.2.4)
Das Konzept der Klasseneinteilung nach
TA Luft 86 wurde beibehalten. In der Stoff-
liste wurde der emissionsrelevante Stoff
Ammoniak aufgenommen und der Klasse
III zugeordnet.

Entsprechend den Verbesserungen des
Standes der Technik wurden die Massen-
konzentrationen und Massenströme abge-
senkt (Tabelle 2).

Für Kohlenmonoxid (CO) lässt sich kei-
ne allgemeine Emissionsbegrenzung für alle
Anlagenarten begründen, da die Emis-
sionen sehr stark von Brennstoffart und
technischen Randbedingungen abhängen.
Daher sind die Emissionswerte für CO bei
verschiedenen Anlagenarten in Ziffer 5.4
differenziert festgelegt. Auf das Emissions-
Minimierungsgebot für CO als reproduk-
tionstoxischer Stoff ist hinzuweisen.

Organische Stoffe (Nr. 5.2.5)
Hier gibt es im Vergleich zur TA Luft 86, Nr.
3.1.7, unter technischen und Überwa-
chungsgesichtspunkten eine starke Verein-
fachung. Anstelle der Zuordnung der
organischen Stoffe zu drei wirkungsbezo-
genen Klassen wird eine Gesamt-C-Begren-
zung von ≤ 50 mg/m3 ab einem Massen-
strom von mehr als 0,50 kg/h festgelegt.
Das entspricht der Weiterentwicklung des
Standes der Technik (z.B: Nachverbren-
nung, Sorptionsverfahren) und der Über-
wachungspraxis (häufig FID-Messung). Der
Wert von 50 mg Gesamt-C/m3 entspricht im
Mittel dem Emissionswert der Klasse II mit
100 mg organische Stoffe je m3 Abgas und
bedeutet eine Absenkung des Emissions-
wertes der Klasse III (von 150 mg organi-

sche Stoffe pro m3 bzw. im Mittel 75 mg Ge-
samt-C/m3). Methan ist aus Klimaschutz-
gründen in der Gesamt-C Begrenzung ein-
bezogen.

Eine erhebliche Vereinfachung ist, dass
die Einteilung der organischen Stoffe in
drei Klassen entfällt, die Stoffliste der Klas-
se III vollständig gestrichen wurde und dass
lediglich 11 Stoffe der Klasse II als „Rest-
liste“ in der TA Luft verbleiben. Dabei han-
delt es sich um Stoffe, bei denen eine Ge-
samt-C-Begrenzung von 50 mg/m3 zu einer
Abschwächung gegenüber der TA Luft 86
führen würde. Die Klasse-II-Stoffe sind ab-
schließend aufgezählt, eine Nachklas-
sierung findet nicht statt. Die Klassierungs-
kriterien für die Klasse-I-Stoffe entspre-
chend dem LAI-Beschluss von 1995/96
werden – bis auf geringe Anpassungen –
beibehalten. Die Massenkonzentrationen
der Klassen I und II sind unverändert.

Diffuse Emissionen organischer Stoffe
(Nr. 5.2.6)
Fortschritte bei der Emissionsminderung
geführter Quellen (Punktquellen) haben
den Anteil diffuser Emissionen an den Ge-
samtemissionen erhöht. In der neuen TA
Luft wurden daher die Anforderungen zur
Verminderung gasförmiger Emissionen
beim Verarbeiten, Fördern, Umfüllen oder
Lagern flüssiger organischer Stoffe über-
sichtlich und neu strukturiert und entspre-
chend dem fortentwickelten Stand der
Technik konkreter gefasst. Berücksichtigt
wurden Empfehlungen aus der Richtlinie
VDI 2440 (Ausgabe 2000). Wie schon in der
TA Luft 86 sind für besonders emissions-
relevante Apparate oder -teile sowie Be-
triebsvorgänge Anforderungen festgelegt,
die nach dem Risikopotenzial der gehand-
habten Stoffe differenzieren.

Krebserzeugende, erbgutverändernde oder
reproduktionstoxische Stoffe – CMR-Stoffe
(Nr. 5.2.7.1)
Aufgrund ihres besonders gesundheits-
gefährdenden Potenzials und entsprechend
dem Vorgehen in europäischen Regelungen
(z.B. EG-Lösemittelrichtlinie) werden CMR-
Stoffe grundsätzlich gleich behandelt. Für
sie gilt das Emissions-Minimierungsgebot.

Bei den Regelungen der TA Luft wird,
z. B. bei der Definition der CMR-Stoffe so-
wie bei ihrer Einstufung, auf verbindliche
nationale und europäische Vorschriften zu-
rückgegriffen, wie z. B. TRGS 905, Richt-
linie 67/548/EWG. Im Vergleich zur TA Luft

86 werden die strengen Anforderungen
über die krebserzeugenden (M-Stoffe) hi-
naus grundsätzlich auf die erbgutverän-
dernden (M-Stoffe) und die reproduktions-
toxischen Stoffe (R-Stoffe) ausgedehnt.

Für krebserzeugende Stoffe kann in der
Regel keine Unbedenklichkeitsschwelle
festgelegt werden, weshalb es in der alten
TA Luft für solche Stoffe auch keine Immis-
sionswerte zum Gesundheitsschutz gab. In-
zwischen sind aufgrund neuerer Erkennt-
nisse im nationalen und europäischen Rah-
men Immissionswerte (oder Luftqualitäts-
ziele) für krebserzeugende Stoffe abgeleitet
worden, die Eingang in den Immissionsteil
der neuen TA Luft gefunden haben. Für
weitere Stoffe werden derzeit Luftqualitäts-
ziele erarbeitet. Die neuen emissionsbezo-
genen Anforderungen wurden daher in den
Vorsorgeteil aufgenommen.

Krebserzeugende Stoffe (Nr. 5.2.7.1.1)
Die Stoffliste der Nr. 2.3 TA Luft 86 wurde
im Hinblick auf Emissionsrelevanz (Aus-
wertung der Länder-Emissionskataster)
und wirkungsbezogene Klasseneinteilung
überprüft. Das führte zu Streichungen aus
der Stoffliste (z. B. Dibenz(a, h)anthracen)
oder Neuaufnahme (z. B. Cadmium, Di-
nitrotoluole, 1,2 Dichlorethan); Diesel-
motoremissionen (DME) und atembarer
Holzstaub (Eiche/Buche) wurden nicht in
die Stoffliste aufgenommen, sondern Emis-
sionsbegrenzungen bei einzelnen Anlagen
festgelegt. Als Leitsubstanz für die PAH
wird entsprechend dem europäischen Vor-
gehen nur die Emissionsbegrenzung für
Benzo(a)pyren festgelegt.

Für krebserzeugende Stoffe gibt es drei
wirkungsbezogene Klassen; deren Emis-
sionswerte entsprechen dem weiterentwi-
ckelten Stand der Technik. Auf ein For-
schungsvorhaben gestützte Empfehlungen
eines Expertengremiums aus den betei-
ligten Kreisen unter Leitung des UBA bil-
dete die Grundlage für die wirkungsbezo-
gene Klasseneinteilung. Neben dem bevor-
zugten unit-risk-Verfahren kommen auch
alternative Verfahren zur Anwendung.

Für krebserzeugende faserförmige Stoffe
wurde eine vergleichbare Bewertung der
Wirkungsstärke vorgenommen; die Min-
destanforderungen sind als Faserkonzent-
rationen (Fasern je m3) einzuhalten.

Erbgutverändernde Stoffe (Nr. 5.2.7.1.2)
Auch für erbgutverändernde (mutagene)
Stoffe der Kategorien M1 und M2 kann in
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Emissionsbegrenzung 
nach TA Luft 1986

Emissionsbegrenzung
nach TA Luft 2002

gasförmige anorganische 
Stoffe

– Klasse I

– Klasse II

– Klasse III

– Klasse IV

1 mg/m3 bei einem Massen-
strom von 10 g/h oder mehr
5 mg/m3 bei einem Massen-
strom von 50 g/h oder mehr
30 mg/m3 bei einem Massen-
strom von 0,3 kg/h oder 
mehr
0,50 g/m3 bei einem Massen-
strom von 5 kg/h oder mehr

2,5 g/h oder 0,5 mg/m3

15 g/h oder 3 mg/m3

0,15 kg/h oder 30 mg/m3

1,8 kg/h oder 0,35 g/m3

Tab. 2: Emissionsbegrenzungen für gasförmige anorganische Stoffe

Tab. 1: Emissionsbegrenzungen für Gesamtstaub und staubförmige anorganische
Stoffe

Komponente Emissionsbegrenzung nach 
TA Luft 1986

Emissionsbegrenzung nach 
TA Luft 2002

Gesamtstaub 50 mg/m3 bei einem 
Massenstrom von mehr als
0,5 kg/h;
0,15 g/m3 bei einem 
Massenstrom bis einschließ-
lich 0,5 kg/h

0,20 kg/h oder 20 mg/m3 

bzw. bei kleineren Anlagen 
0,20 kg/h oder
0,15 g/m3

staubförmig anorganische 
Stoffe

– Klasse I

– Klasse II

– Klasse III

0,2 mg/m3 bei einem 
Massenstrom von 1 g/h oder 
mehr
1 mg/m3 bei einem Massen-
strom von 5 g/h oder mehr
5 mg/m3 bei einem Massen-
strom von 25 g/h oder mehr

0,25 g/h oder 0,05 mg/m3

2,5 g/h oder 0,5 mg/m3

5 g/h oder 1 mg/m3

�



der Regel kein Unbedenklichkeitsschwel-
lenwert ermittelt werden. Allerdings gibt es
für diese Stoffe z. Z. keine allgemein an-
erkannte Methode zur Bewertung der Wir-
kungsstärke. Es fallen jedoch nur vier als
nicht emissionsrelevant eingestufte Stoffe
unter die Regelung der Nr. 5.2.7.1.2.

Reproduktionstoxische Stoffe
(Nr. 5.2.7.1.3)
In der TRGS 905 und der GefStoffV sind
mehr als 20 Stoffe oder Stoffgruppen als
RE1, RE2, RF1 oder RF2 eingestuft, die
nicht gleichzeitig mit K1, K2, M1 oder M2
bewertet sind. Davon werden ca. zehn Stof-
fe oder Stoffgruppen als emissionsrelevant
angenommen; acht Stoffe sind Lösemittel,
die vor allem in den Bereich der EG-Löse-
mittelrichtlinie bzw. der 31. BImSchV fal-
len. Bleiverbindungen (RE1) sind durch
Emissionswerte in Klasse II Nr. 5.2.2 TA
Luft begrenzt; es gilt das Emissions-
Minimierungsgebot. Für Kohlenmonoxid
sind jeweils anlagenbezogene Anforde-
rungen festgelegt (Nr. 5.4); auch hier gilt
das Emissions-Minimierungsgebot.

Für reproduktionstoxische Stoffe kann in
der Regel ein Unbedenklichkeitsschwellen-

wert angegeben werden. Eine Unterschei-
dung der Stoffe nach Wirkungsstärke ist
grundsätzlich möglich; so lässt sich eine
Bewertung der Wirkungsstärke z. B. auf der
Grundlage der höchsten Dosis vornehmen,
die keine als schädlich bewertete Wirkung
auslöst (NOAEL).

Schwer abbaubare, leicht anreicherbare
und hochtoxische organische Stoffe (Nr.
5.2.7.2)
Für diese Stoffgruppe galten bisher die An-
forderungen der Nr. 3.1.7 Abs. 7 der TA
Luft 86, deren generelle materielle An-
forderungen beibehalten wurden. Aufgrund
des besonderen Gefährdungspotenzials gilt
das Emissions-Minimierungsgebot. Als Fol-
ge des Beschlusses der UMK vom Novem-
ber 1995 wurde die Emissionsbegrenzung
für Dibenzodioxine und -furane konkre-
tisiert mit den allgemeinen Emissions-
werten:
� Massenstrom ≤ 0,25 µg/h oder
� Massenkonzentration ≤ 0,1 ng/m3

Die Anforderungsklausel für weitere, hin-
sichtlich der Wirkungskriterien vergleich-
barer Stoffe wie z. B. PBDD, PBDF, PCB

aus der TA Luft 86 wurde beibehalten. Im
Zusammenhang mit der allgemeinen Emis-
sionsbegrenzung für Dioxine und Furane
ist anzumerken, dass bei einzelnen Anlage-
arten der Nr. 5.4 spezielle Emissions-
begrenzungen festgelegt sind. In einigen
Fällen wurde dabei die Festlegung der
Kombination von Zielwert und Obergrenze
(„Deckelwert“) gewählt.

Geruchsintensive Stoffe (Nr. 5.2.8)
Bei geruchsintensiven Stoffen, die meist in
Stoffgemischen emittiert werden, ist eine
Einzelstoffbestimmung und -begrenzung
nur in wenigen Fällen realisierbar. Die in
der Regel summarische Bestimmung der
Geruchsemissionen mit Hilfe eines Olfakto-
meters ist standardisiert und in der Be-
triebs- und Vollzugspraxis erprobt.

In der neuen TA Luft wurden die Rege-
lungen der TA Luft 86 weitgehend über-
nommen. Die Anforderungen der Nr. 5.2.8
für geruchsintensive Stoffe sind ergänzend
zu den Nummern 5.2.4, 5.2.5 und 5.2.7 zu
beachten.

Messung und Überwachung
der Emissionen
Die Massenstromschwellen für die konti-
nuierliche Überwachung wurden gegen-
über der TA Luft 86 zum Teil deutlich ge-
senkt (siehe Tabelle 3). Erstmals wurde der
Begriff der relevanten Quelle einer Anlage
konkretisiert. Danach ist eine Quelle als
relevant zu werten, wenn ihr Emissionsbei-
trag mehr als 20% des gesamten Massen-
stroms der Anlage beträgt.

Auswertung und Beurteilung der
Messergebnisse von Einzelmessungen
In der neuen TA Luft ist erstmals die Ein-
beziehung der Messunsicherheit in der Be-
urteilung der Messergebnisse vorgeschrie-
ben. Im Falle von erstmaligen Messungen,
Messungen nach wesentlicher Änderung
sowie nach wiederkehrenden Messungen
sind die Anforderungen jedenfalls dann ein-
gehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzel-
messung zuzüglich der Messunsicherheit
die im Genehmigungsbescheid festgelegte
Emissionsbegrenzung nicht überschreitet.
Sollten durch nachträgliche Anordnungen,
die auf der Ermittlung von Emissionen be-
ruhen, zusätzliche Emissionsminderungs-
maßnahmen gefordert werden, ist die
Messunsicherheit zugunsten des Betreibers
zu berücksichtigen.

Wenn das Messergebnis zuzüglich der
Messunsicherheit die festgelegte Emis-
sionsbegrenzung nicht einhält, ist das
Messverfahren darauf zu prüfen, ob es den
Stand der Messtechnik einhält; dies beson-
ders im Hinblick auf seine Messunsicher-
heit. Im Falle einer Überschreitung werden
weitere Ermittlungen, z. B. eine Prüfung
der anlagenspezifischen Ursachen, not-
wendig.

Übergangfristen für Altanlagen
Die neue TA Luft räumt für Altanlagen
ebenso wie die TA Luft 86 Übergangfristen
ein, in denen die Nachrüstung zur Einhal-
tung der Anforderungen nach neuer TA
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Komponente Massenstromschwelle nach 
TA Luft 1986

Massenstromschwelle nach 
TA Luft 2002

Staub

Schwefeldioxid

Stickstoffmonoxid und 
Stickstoffdioxid angege-
ben als Stickstoffdioxid

Kohlenmonoxid als Leit-
substanz bei der Beurtei-
lung des Ausbrandes bei 
Verbrennungsprozessen

Kohlenmonoxid in allen 
anderen Fällen

Fluor und gasförmige anor-
ganische Fluorverbindun-
gen, angegeben als 
Fluorwasserstoff

gasförmige anorganische 
Chlorverbindungen, ange-
geben als Chlorwasserstoff

Chlor

Schwefelwasserstoff

Quecksilber

organische Stoffe, angege-
ben als Gesamtkohlenstoff:

– Stoffe nach 3.1.7
Klasse I

– Stoffe nach 3.1.7
Klasse I bis III

organische Stoffe, angege-
ben als Gesamtkohlenstoff:

– Stoffe nach 5.2.5
Klasse I

– Stoffe nach 5.2.5

mehr als 5 kg/h:
kontinuierliche Messung 
der Konzentration.
2 kg/h bis 5 kg/h:
kontinuierliche Messung 
der Abgastrübung
50 kg/h

30 kg/h

5 kg/h

100 kg/h

0,5 kg/h

3 kg/h

1 kg/h

1 kg/h

–

1 kg/h

insgesamt 10 kg/h

–
–

3 kg/h kontinuierliche Mes-
sung der Konzentration

1 – 3 kg/h 
qualitative Messung

30 kg/h

30 kg/h

5 kg/h

100 kg/h

0,3 kg/h

1,5 kg/h

0,3 kg/h

0,3 kg/h

2,5 g/h, es sei denn, es ist 
zuverlässig nachgewiesen, 
dass die in Nummer 5.2.2 
Klasse I genannte Massen-
konzentration nur zu weni-
ger als 20% in Anspruch 
genommen wird

–

–

1 kg/h
2,5 kg/h

Tab. 3: Massenstrom-
schwellen für die
kontinuierliche
Überwachung



Luft durchzuführen ist. Eine unverzügliche
Sanierungsverpflichtung besteht für Anla-
gen, die die Anforderungen zur Vorsorge
gegen schädliche Umwelteinwirkungen der
TA Luft 86 nicht einhalten. Eine dreijährige
Sanierungsfrist wird für Maßnahmen einge-
räumt, deren Erfüllung lediglich organisato-
rische Änderungen oder einen geringen
technischen Aufwand erfordern. Anlagen,
die weder die Anforderungen der TA Luft
86 noch die neuen Anforderungen einhal-
ten, sollen die Maßnahmen zur Einhaltung
der alten und neuen Forderungen inner-
halb von drei Jahren abschließen. Ausge-
nommen hiervon sind Anlagen nach Nr. 7.1
Buchstabe b) des Anhangs zur 4. BImSchV,
die ab dem 3. August 2001 nach § 67 Ab-
satz 2 BImSchG anzuzeigen sind. Anlagen,
die bisher dem Stand der Technik entspra-
chen, sollen alle Anforderungen spätestens
bis zum 30. Oktober 2007 erfüllen.

Auswirkung der neuen TA Luft
auf Industrieanlagen
Nach Schätzungen von Dr. Lange sind von
den Anforderungen der TA Luft 2002
mindestens 50000 bis 55000 Anlagen in
Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und
Abfallwirtschaft betroffen. Damit wird die
neue TA Luft erhebliche Investitionen aus-
lösen. Da die Altanlagensanierung entspre-
chend der TA Luft 2002 häufig eine grund-
legende Anlagenmodernisierung bedeutet,
werden auch starke Impulse auf eine breit
angelegte Modernisierung der Wirtschaft
ausgeübt. Zudem ist mit einer Signalwir-
kung auf das benachbarte europäische Aus-
land zu rechnen.

Nach Schätzung des Verbandes der
Chemischen Industrie, beruhend auf einer
Umfrage bei Mitgliedsfirmen, sind im
Schnitt ca. 20% aller Anlagen der chemi-
schen Industrie von einer Nachrüstung be-
troffen. Frau Dr. Monika Bär (BASF)
nannte zum Schluss ihres Beitrages die
vom VCI geschätzte Größenordnung an
Nachrüstungsinvestitionen von mehreren
Hundert Millionen €.

Das VDI-Wissensforum wird in der

nächsten Zeit seine Veranstaltungen

zum Thema Immissionsschutz intensi-

vieren. Weitere Informationen: VDI-Wis-

sensforum GmbH, Graf-Recke-Str. 84,

40239 Düsseldorf

www.VDI-wissensforum.de
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Nützliche Quellen im Internet
Die EG-Richtlinien sind im vollen Wort-
laut in deutscher Sprache bei EUR-Lex
im Internet eingestellt. Die Startseite ist
http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/index-
List.html

Neuere Gesetze, Verordnungen, jetzt
auch Verordnungsentwürfe sowie die
TA Luft 2002 mit der Begründung fin-
den sich auf der Seite des Bundes-
umweltministeriums: www.bmu.de un-
ter dem Punkt „Downloads“.

Die jeweils aktuellste Fassung von AUS-
TAL 2000 steht ebenfalls zum kosten-
losen Download im Internet unter
www.austal2000.de
Dort sind bereits verschiedene Fragen
zum Programm mit den entspre-
chenden Antworten mit veröffentlicht.
Bei Problemen, Fragen oder Fehlermel-
dungen bitte per eMail melden bei in-
fo@austal2000.de


